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Sanierungspreis derStadt
Bernburg (Saale) vergeben
Zum 13. Mal wurde während der Stadtratssitzung vor der
Sommerpause, am 24. Juni, der Sanierungspreis der Stadt ver-
geben. Ausgezeichnet wurden damit Susanne und Holger
Michnik für die Arbeiten am Wohnhaus Friedrichstraße 12
(links) und Georgie G. Locci für die Sanierung des Gebäudes an
der Theaterstraße 13 (rechtes Foto).

Fotos: Jeske

Umbau und Sanierung derMusikschule gefeiert

Im Rahmen einer Festwoche wurde im vergangenen Monat der
Abschluss des Umbaus und der Sanierung der Bernburger
Musikschule gefeiert, und das nicht nur musikalisch. Alle
Interessierten konnten sich in den neuen Räumen umsehen und
sich in einer Ausstellung von den pädagogischen Konzepten und
Angeboten überzeugen, bevor Oberbürgermeister Henry Schütze
den symbolischen Schlüssel an die Leiterin Antje Karls am 8.
Juni überrreichte. Die Maßnahmen, Umbau des Gebäudes und
Gestaltung des Musikschulplatzes, dauerten zwei Jahre und wur-
den gefördert im Rahmen der Programme „Soziale Stadt“ und
„Städtebaulischer Denkmalschutz“. Die Kosten für die

Fortsetzung auf Seite 9
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 06.07., Schiedsstelle Bernburg (Saale) I:
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus I, 

Schlossgartenstr. 16, Turmzimmer.

Dienstag, 13.07., Schiedsstelle Bernburg (Saale) II:
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus I, 

Schlossgartenstr. 16, Turmzimmer.

Dienstag, 03.08., Schiedsstelle Bernburg (Saale) I:
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus I, 

Schlossgartenstr. 16, Turmzimmer.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert: Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
(außer Standesamt)

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

ist bis August
täglich von 08:00
bis 20:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark

Tr effen der Caroliner
Das diesjährige „Ehemaligentreffen“ des Gymnasiums
Carolinum und aller Vorgängereinrichtungen findet am 25.
September 2010 in der Gaststätte „Paradies“ statt.
Schüler/innen und Lehrer/innen sind herzlich willkommen und
werden Gelegenheit zum Gedankenaustausch finden.
Beginn ist 20:00 Uhr.

Informationen im Sekretariat, Gebäude Schlossgartenstraße
und unter www.carolinum.net

P
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Unterhaltungsverband „Westliche Fuhne/Ziethe“, 

Grönaer Weg 6, 06408 Peißen

Öffentliche Bekanntmachung zurDurchführung der
Gewässermahd an Gewässern 2. Ordnung

Entsprechend der Festlegungen in den
§§ 102 und 116 des WG LSA in der
aktuellen Fassung, der Satzung des
Verbandes §§ 2 und 4 in der aktuellen
Fassung teilt der Unterhaltungsverband
„Westliche Fuhne/Ziethe“ Peißen mit,
dass in der Zeit vom

5. Juli bis zum 23. Dezember2010

die erforderlichen Gewässerunterhal-
tungsarbeiten an den Gewässern 2. Ord-
nung im Verbandsgebiet durchgeführt
werden.
Die Unterhaltungsarbeiten führt der Ver-

band mit eigenem Personalbestand
durch. 

Anlieger und Hinterlieger haben zu dul-
den, dass der Unterhaltungspflichtige die
Grundstücke betritt und vorübergehend
benutzt!
Anlieger und Hinterlieger haben lt. WG
LSA ebenso zu dulden, dass der Aushub
auf Ihren Grundstücken eingeebnet wird,
sofern es die bisherige Nutzung nicht
dauernd beeinträchtigt.

Für Rückfragen und erforderliche
Abstimmungen stehen Ihnen als An-

sprechpartner zur Verfügung:
- Herr Hendrich
- Herr Hummel 
vom UHV „Westliche Fuhne/Ziethe“ in
06408 Peißen, Tel. 03471 310840.

Peißen, 20. Mai 2010 

Dieter Symalla
Verbandsvorsteher

Dirk Hendrich
Geschäftsführer

Die Stadt Bernburg (Saale) teilt mit, dass
der Strom-Konzessionsvertrag der
Gemeinde Aderstedt (ab 01.01.2003
Ortsteil Aderstedt der Stadt Bernburg
(Saale)) mit der MEAG (nun enviaM)
mit Ablauf des 31.05.2012 endet. 

Sie gibt hiermit die Absicht bekannt,
einen neuen Wegenutzungs- bzw.
Konzessionsvertrag für die Strom-
versorgung des Ortsteils Aderstedt ab
01.06.2012 zu vereinbaren.
Der neue Strom-Konzessionsvertrag
sollte die Option für den Abschluss eines
gesonderten Vertrages zum Betrieb und
zur Instandhaltung der kommunalen

Bekanntmachung gemäß § 46 Abs. 3 Satz 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Straßenbeleuchtung im Ortsteil Ader-
stedt durch den Konzessionsnehmer
beinhalteten.

Qualifizierte Energieversorgungsunter-
nehmen, die an dem Abschluss eines sol-
chen Wegenutzungs- bzw. Konzes-
sionsvertrages mit der Stadt Bernburg
(Saale) interessiert sind, werden hiermit
aufgefordert, ihr Interesse schriftlich
innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung bei der Stadt Bernburg (Saale),
Schlossgartenstraße 16, 06406 Bernburg
(Saale) unter dem Stichwort „Wege-
nutzungsvertrag Strom Ortsteil Ader-

stedt“ zu bekunden.

Verspätete Interessenbekundungen kön-
nen nicht berücksichtigt werden.

Die Bekanntmachung in ihrer amtlichen
Textfassung erfolgt im elektronischen
Bundesanzeiger.

Bernburg (Saale), 28. Mai 2010

(Dienstsiegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

1. Flurbereinigungsbeschluss
Aufgrund von § 86 Abs. 1 und Abs. 3 des
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in
der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl.
I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte
(Flurbereinigungsbehörde)
Große Ringstraße
38820 Halberstadt

Anordnung der Vereinfachten Flurbereinigung Hohenerxleben - Feldlage
und Auf forderung zur Anmeldung von unbekannten Rechten

vom 07. Dezember 2007 (BGBl. I S.
3150 in Verbindung mit dem 8. Ab-
schnitt des Landwirtschaftsanpassungs-
gesetzes (LwAnpG) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 3.7.1991 (BGBl. I S.

1418), zuletzt geändert durch Art. 7 Abs.
45 des Gesetzes vom 19.06.2001 (BGBl.
I S. 1149, 1174), wird hiermit das 

Vereinfachte
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Flurber einigungsverfahren
Hohenerxleben - Feldlage, 

Verf. Nr. SLK026,
angeordnet.

Das Flurbereinigungsgebiet umfasst

• Teile der Gemarkung Förderstedt
• Teile der Gemarkung Güsten
• Teile der Gemarkung Hohenerxleben
• Teile der Gemarkung Löbnitz
• Teile der Gemarkung Staßfurt - Löbnitz
• Teile der Gemarkung Neundorf
• Teile der Gemarkung Rathmannsdorf
• Teile der Gemarkung Staßfurt
• Teile der Gemarkung Ilberstedt und
• Teile der Gemarkung Neugattersleben

Das Flurbereinigungsgebiet ist rd. 1.114
Hektar groß und in einer Gebietskarte
(Original: Maßstab 1 : 30.000 orange)
umrandet dargestellt. Die Gebietskarte
ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Die zum Flurbereinigungsgebiet gehö-
renden Flurstücke sind in einer weiteren
Anlage benannt. Das Verzeichnis der
Verfahrensflurstücke ist Bestandteil die-
ses Beschlusses.

Mit diesem Flurbereinigungsbeschluss
entsteht als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts die Teilnehmerge-
meinschaft, die aus den Eigentümern der
Grundstücke und Gebäude sowie aus
den diesen gleichstehenden Erbbau-
berechtigten gebildet wird.

Die Teilnehmergemeinschaft führt die
Bezeichnung:

„Teilnehmergemeinschaft der
Vereinfachten Flurbereinigung

Hohenerxleben - Feldlage,
Landkreis Salzland“

Sie hat ihren Sitz in Hohenerxleben.

2. Begründung
Nach § 11 Abs. 1 des Landwirt-
schaftsgesetzes ist der ländliche Raum
als eigenständiger Wirtschafts-, Wohn-,
Erholungs-, Sozial-, Arbeits-, Kultur-
und Naturraum unter Berücksichtigung
der Grundsätze und Ziele der Raum-
ordnung und Landesentwicklung zu ent-
wickeln und zu fördern. 

Eine flächendeckende Neuordnung der
Eigentumsverhältnisse ist erforderlich,
um den tatsächlichen Zugang und die
Verfügbarkeit an Grund und Boden nach
Artikel 14 Grundgesetz wieder herzu-
stellen. Des Weiteren sind durch diese

Neuordnung des Eigentums an den land-
wirtschaftlich genutzten Flächen, die
Arbeits- und Produktionsverhältnisse für
die landwirtschaftlichen Betriebe zu ver-
bessern. 

Das Verfahren dient weiter der Schaf-
fung und Sicherung einer standort-,
umwelt- und marktgerechten Land- und
Forstwirtschaft durch Verminderung der
Flurzersplitterung, der Schaffung auch
eigentumsrechtlich gesicherter optimal
zu bewirtschaftender Planformen und
der Verbesserung der inneren Verkehrs-
lage.
Dabei sind die Möglichkeiten der
Flurbereinigung zur Sicherung eines
leistungsfähigen Naturhaushaltes sowie
zur Erschließung und Sicherung erho-
lungswirksamer Landschaftsteile zu nut-
zen. Die zu diesen Zwecken erforder-
lichen Sicherungs- und Entwicklungs-
maßnahmen sollen unterstützt werden,
indem Flächen für solche Zwecke an
geeigneter Stelle bereitgestellt werden.
Dies gilt gleichermaßen auch für
Vorhaben anderer Träger, wie z.B. für
Straßenbau- oder Hochwasserschutz-
maßnahmen.

Im Rahmen einer integrierten ländlichen
Entwicklung sollen über die Flurberei-
nigung die Voraussetzungen geschaffen
werden, die Vernetzung der Dorfent-
wicklung und des Flächenmanagements
zu nutzen.

Die Voraussetzungen zur Anordnung des
Vereinfachten Flurbereinigungsverfah-
rens nach § 86 Abs. 1 und 3 FIurbG lie-
gen somit vor. 

Die nach § 5 Abs. 2 und 3 FlurbG zu
beteiligenden Behörden und Organi-
sationen sind durch die Flurbereini-
gungsbehörde über das Vorhaben unter-
richtet und dazu gehört worden. Die vor-
aussichtlich am Flurbereinigungsver-
fahren beteiligten Grundstückseigen-
tümer sind gem. § 5 Abs. 1 FlurbG über
Ziel, Zweck und Kosten dieses Verein-
fachten Flurbereinigungsverfahrens auf-
geklärt worden.

3. Auf forderung zur
Anmeldung unbekannterRechte
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am
Flurbereinigungsverfahren berechtigen
können, sind innerhalb von drei Monaten
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Mitte, Große

Ringstraße, 38820 Halberstadt anzumel-
den (§ 14 Abs. 1 FlurbG).

Es kommen in Betracht:
a) Inhaber von Rechten an den

zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden
Grundstücken oder von Rechten an sol-
chen Rechten oder von persönlichen
Rechten, die zum Besitz oder zur Nut-
zung solcher Grundstücke berechtigen
oder die Benutzung solcher Grundstücke
beschränken, z. B. Pacht-, Miet- und
ähnliche Rechte (§10 Nr.2 d FlurbG);

b) Im Grundbuch einzutragende
Rechte an den zum Flurbereinigungs-
gebiet gehörenden Grundstücken, insbe-
sondere Hütungsrechte oder andere
Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungs-
rechte, Wege-, Wasser- oder Fischerei-
rechte usw., die vor dem 01.01.1900 be-
gründet sind und deshalb der Eintragung
in das Grundbuch nicht bedurften;

c) Rechte an Grundstücken, die
noch nicht in das Grundbuch oder das
Liegenschaftskataster übernommen sind.

Diese Rechte sind auf Verlangen der
Flurbereinigungsbehörde innerhalb einer
von dieser zu setzenden weiteren Frist
nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf
der Frist ist der Anmeldende nicht mehr
zu beteiligen.

Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist
angemeldet oder nachgewiesen, so kann
die Flurbereinigungsbehörde die bisheri-
gen Verhandlungen und Festsetzungen
gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG).

Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1
FlurbG bezeichneten Rechtes muss die
Wirkung eines vor der Anmeldung ein-
getretenen Fristablaufs ebenso gegen
sich gelten lassen wie der Beteiligte,
demgegenüber die Frist durch Bekannt-
gabe des Verwaltungsaktes zuerst in
Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3
FlurbG).

Soweit Eintragungen im Grundbuch
durch Rechtsübertragung außerhalb des
Grundbuches (z. B. Erbfall) unrichtig
geworden sind, werden die Beteiligten
darauf hingewiesen, im eigenen Inte-
resse beim Grundbuchamt auf eine baldi-
ge Berichtigung des Grundbuches hinzu-
wirken bzw. den Auflagen des Grund-
buchamtes zur Beschaffung der Unter-
lagen für die Grundbuchberichtigung
möglichst ungesäumt nachzukommen.

4. Einschränkungen
Von der Bekanntgabe des Flurbereini-
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gungsbeschlusses bis zur Unanfecht-
barkeit des Flurbereinigungsplanes gel-
ten gem. § 34 Abs. 1 FlurbG folgende
Einschränkungen:

a) In der Nutzungsart der
Grundstücke dürfen ohne Zustimmung
der Flurbereinigungsbehörde nur Ände-
rungen vorgenommen werden, die zum
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb
gehören.

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben,
Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. Anla-
gen dürfen nur mit Zustimmung der
Flurbereinigungsbehörde errichtet, her-
gestellt, wesentlich verändert oder besei-
tigt werden.

c) Obstbäume, Beerensträucher,
Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne
Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze
dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit
landeskulturelle Belange, insbesondere
des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, nicht beeinträchtigt werden, mit
Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde beseitigt werden. Andere gesetzli-
che Vorschriften über die Beseitigung
von Reb- und Hopfenstöcken bleiben
unberührt.

Sind entgegen den vorstehenden Vor-
schriften zu a) und b) Änderungen vor-
genommen oder Anlagen hergestellt oder

beseitigt worden, so kann dieses im
Flurbereinigungsverfahren unberück-
sichtigt bleiben. Die Flurbereinigungs-
behörde kann den früheren Zustand gem.
§ 137 FlurbG wiederherstellen lassen,
wenn dieses der Flurbereinigung dien-
lich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).

Sind Eingriffe entgegen der vorstehen-
den Vorschrift zu c) vorgenommen wor-
den, so muss die Flurbereinigungsbe-
hörde Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34
Abs. 3 FlurbG).

Von der Bekanntgabe des Flurberei-
nigungsbeschlusses bis zur Ausfüh-
rungsanordnung bedürfen Holzeinschlä-
ge, die den Rahmen einer ordnungsge-
mäßen Bewirtschaftung übersteigen, der
Zustimmung der Flurbereinigungsbehör-
de im Einvernehmen mit der Forstauf-
sichtsbehörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG).

Sind Holzeinschläge vorgenommen wor-
den, so kann die Flurbereinigungsbehör-
de anordnen, dass derjenige, der das
Holz gefällt hat, die abgeholzte oder ver-
lichtete Fläche nach den Weisungen der
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungs-
gemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85
Zif f. 6 FlurbG).

Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauf-

tragten der Flurbereinigungsbehörde
berechtigt, zur Vorbereitung und zur
Durchführung der Flurbereinigung
Grundstücke zu betreten und die nach
ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten
auf ihnen vorzunehmen.

5. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb
eines Monats nach seiner Bekannt-
machung Widerspruch schriftlich oder
zur Niederschrift beim Amt für Land-
wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten,
Große Ringstraße, 38820 Halberstadt,
erhoben werden.
Die Frist wird auch durch Einlegung des
Widerspruchs bei der Außenstelle des
Amtes, Ritterstraße 17 - 19, 39164
Wanzleben, oder dem Landesverwal-
tungsamt, Ernst-Kamith-Str. 2, 06112
Halle. Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit
dem ersten Tag der Bekanntmachung.
Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist
nur gewahrt, wenn der Widerspruch bis
zum Ablauf der angegebenen Frist beim
Amt eingegangen ist.

Halberstadt, 20. Mai 2010

D i e t m a r  O s t e r m a n n
Sachgebietsleiter

Flurbereinigung SLK 026
Hohenerxleben - Feldlage
Flurber einigungsverzeichnis Verfahrensflurstücke
laufende Bearbeitung Stand: 12. Mai 2010

Gemarkung Förderstedt, Flur 10
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 16, 17, 18,
19, 20, 1000, 1001
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 96,2470 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 12
Gemarkung Güsten, Flur4
99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 20,3364 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 12
Gemarkung Hohenerxleben, Flur 1
7, 9, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,

143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1,
151/2, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192/1,
193, 194, 195, 197/1, 201/160, 202/96,
204, 317
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 218,9394 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 150
Gemarkung Hohenerxleben, Flur 2
67, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6,
79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12,
80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2,
116/1, 116/2, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 64,4698 ha

Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 74
Gemarkung Hohenerxleben, Flur 5
1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2,
8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1,
11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2,
15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 150, 196/1, 197, 198, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 256/149, 257/149, 259/4, 260/23,
263/30, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 292, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 196,0796 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 142
Gemarkung Hohenerxleben, Flur 6
1/1, 1/2, 3/3, 4/2, 14/6, 21, 22, 26, 27
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 5,4503 ha



Bernburg (Saale) Amtsblatt 07 / 10- 6 -

Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 9
Gemarkung Löbnitz, Flur 1
17, 18, 19, 20, 22, 34/21, 40/21, 41/21,
58/16, 134/21
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 9,9396 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 10
Gemarkung Löbnitz, Flur 2
7/1, 7/3, 7/4, 7/5, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12,
7/14, 7/15, 7/17, 7/18, 8/8, 8/9, 8/10,
8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17,
8/18, 8/19, 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25,
8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 12, 14/1, 14/2,
14/3, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7,
17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 18/1,
18/2, 24, 25, 29/5, 29/7, 104/2, 104/3,
104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9,
104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14,
104/15, 104/16, 104/17, 104/18, 104/19,
104/20, 104/21, 104/22, 104/23, 104/24,
104/25, 104/26, 104/27, 110/1, 112,
117/18, 157/6, 162/7, 169/99, 170/99,
171/103, 184/18, 323/17, 324/17,
329/105, 330/105, 370/14, 375/8, 391/8,
417/8, 424/8, 425/8, 430/13, 431/13,
434/14, 435/14, 442/8, 447/14, 448/14,
449/14, 450/14, 453/23, 482/105,
499/16, 500/16, 502/19, 503/20, 1003,
1004, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019,
1020, 1021, 10002, 10003, 10004,
10005, 10010, 10011
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 44,7434 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 129
Gemarkung Löbnitz, Flur 3
15, 82, 10001, 10002, 10003, 10005,
10006
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 7,3563 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 7
Gemarkung Staßfur t-Löbnitz, Flur 4
13, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17/1, 17/2, 17/3,
17/4, 17/6, 17/7, 18/7, 18/8, 18/11,
18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17,
18/18, 18/19, 18/20, 18/22, 18/23, 19/1,
19/2, 20/1, 20/2, 243/19, 244/19, 247/14,
248/14, 250/19, 251/19, 278/18
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 6,4455 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 36
Gemarkung Neundorf, Flur 2
3, 4, 5, 7, 8, 9
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 10,7031 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 6
Gemarkung Rathmannsdorf, Flur 2
5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/8, 6, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7,
27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12, 27/13,
27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19,
27/20, 27/21, 27/22, 27/23, 27/24, 27/25,
27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/31,
27/32, 27/33, 27/34, 28, 31, 32, 33, 34,
35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38/1,
38/2, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2,
42, 43, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2,
50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 53/1,
53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66/1,
66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2,
71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/6,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 136/97, 137/89,
138/81, 139/108, 140/117, 141/121,
142/5, 143/5, 144/5, 145/5, 147/5, 148/5,
149/5, 150/5, 151/5, 152/5, 153/5, 156/5,
158/5, 162/5, 163/5, 164/5, 166, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 188,3606 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 207
Gemarkung Staßfur t, Flur 2
255/12, 256/1, 258, 262/1, 275, 276,
277, 278, 279, 282/3, 284/7, 285/1,
285/3, 285/4, 294/3, 909/255, 1957/268,
1989/282, 3141/256, 3369/282,
3484/256, 3485/256, 3829, 3830, 3831,
3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837,
3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991,
3992, 3993, 3994, 3995
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 21,3707 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 41
Gemarkung Staßfur t, Flur 4
12/1, 30/3, 30/4, 36/1, 44/1, 48/1, 52/2,
52/3, 52/4, 56/2, 56/3, 60/2, 60/3, 62/1,
66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 67/2, 67/3, 69/2,
69/3, 82/2, 82/3, 86/1, 95/1, 95/2, 96/1,
96/2, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 101/1,
101/2, 103/1, 105/1, 106/2, 106/6, 106/8,
187/106, 192/103, 196/104, 197/101,
198/101, 221/100, 285/40, 293/56,
299/68, 300/70, 314/101, 316/99,
317/100, 320/66, 321/66, 325/97,
328/101, 1674/106, 1675/106
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 16,9529 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 59
Gemarkung Staßfur t, Flur 9
90, 91, 92, 93, 94, 95, 99
Flächengröße der beteiligten Flurstücke

der Flur: 31,6226 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 7
Gemarkung Staßfur t, Flur 11
54, 55, 56, 57, 60/1, 60/2, 61/1, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75/1, 75/2, 76/1, 77/1, 77/2, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/1,
133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1,
203/1, 204/1, 205/3, 205/4, 205/5, 206/1,
207, 210, 211, 212, 215/209, 216/209,
222/209, 224/209, 225/209, 227/208,
228/208, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
244, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 255,
256, 258, 259, 261, 262, 264, 265, 267,
268, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 279,
280, 282, 283, 285, 287, 289, 291
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 138,1652 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 205
Gemarkung Ilberstedt, Flur 3
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 12,4663 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 7
Gemarkung Neugattersleben, Flur6
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10,
1/11, 1/12, 1/13, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6,
2/7, 2/8, 2/9, 1000, 1001
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 8,5262 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 21
Gemarkung Neugattersleben, Flur10
16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 59/16, 60/16,
61/5, 106/16, 108/16, 109/16, 110/16,
112/16, 117/16, 119/16, 120/16, 124/16,
125/16, 126/16, 132/16, 133/16
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
der Flur: 15,8580 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke der
Flur: 20

Verfahren
Flächengröße der beteiligten Flurstücke
am Verfahren: 1.114,0329 ha
Anzahl der beteiligten Flurstücke am
Verfahren: 1154
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung  u. Forsten Anhalt
Ferdinand-v.-Schill-Str. 24
06844 Dessau-Roßlau

Schlussfeststellung

Im Bodenordnungsverfahren
Poley, Verfahrens-Nr. 151-53-
024-4 AZ: 611/2-10-BBG 096
wird hiermit gemäß § 63 Abs. 2
Landwirtschaftsanpassungsgesetz
(LwAnpG) i. V. m. § 149 Flurbereini-
gungsgesetz die Schlussfeststellung
erlassen und folgendes festgestellt:

1. Die Ausführung des Bodenordnungs-
verfahrens nach dem Bodenordnungs-
plan ist bewirkt.

2. Den Beteiligten stehen keine An-
sprüche mehr zu, die im Bodenord-
nungsverfahren hätten berücksichtigt
werden müssen.

Das Bodenordnungsverfahren ist nach

Unanfechtbarkeit der Schlussfeststellung
beendet.

Gründe:
Der Abschluss des Bodenordnungsver-
fahrens durch Schlussfeststellung ist
zulässig und begründet. Der Bodenord-
nungsplan ist in allen Teilen ausgeführt.

Insbesondere ist das Eigentum an den
neuen Grundstücken auf die im Boden-
ordnungsplan Beteiligten übergegangen.

Die öffentlichen Bücher sind berichtigt
bzw. die entsprechenden Unterlagen an
die dafür zuständige Behörde abgegeben
worden.
Da somit weder Ansprüche der Betei-
ligten noch sonstige Angelegenheiten

gegeben sind, die im Bodenordnungs-
verfahren hätten geregelt werden müs-
sen, war dieses durch Schlussfeststellung
abzuschließen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Schlussfeststellung kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Die-
ser ist schriftlich oder zur Niederschrift
an das Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt, mit
Sitz in Dessau-Roßlau zu richten.

Dessau-Roßlau, 8. Juni 2010

Im Auftrag
Herold

Das nächste Amtsblatt erscheint am Donnerstag, 5. August
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Im Mai eröffnete die Sachsen-
Anhaltische Krebsgesellschaft in
Bernburg eine weitere Außenbera-
tungsstelle in Sachsen-Anhalt. Krebs-
erkrankte und ihre Angehörigen können
sich an jedem vierten Mittwoch im
Monat von 09:00 bis 12:00 Uhr in den
Räumen der AWO Tages- und Kurz-
zeitpflege, Andreasstraße 1 - 3, kosten-
frei beraten lassen. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich, kann aber unter Tel.
0345 4788110 erfolgen.

Speziell ausgebildete Mitarbeiter der
Krebsgesellschaft helfen Ratsuchenden
nicht nur bei sozialrechtlichen und
psychologischen Problemen, sondern
auch bei allgemeinen Fragen wie bei-
spielsweise der Vermittlung zu Selbst-
hilfegruppen oder bestimmten Kursan-
geboten.
Die Beratungsstelle in Bernburg ist
neben Sangerhausen, Kalbe und Stendal
die vierte von insgesamt acht, die die
Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft
bis Ende 2011 in vier Modellregionen im
Land einrichten will. Mit diesem Projekt
soll die psychosoziale Betreuung
Krebsbetroffener vor allem in den länd-
lichen Regionen verbessert werden.

Unterstützt wird das Projekt vom AWO
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V., bei
dem die Sachsen-Anhaltische Krebsge-
sellschaft korporatives Mitglied ist. 

Jährlich erkranken nahezu 436.000
Menschen in Deutschland an Krebs. Die
Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft
ist ein wichtiger Anlaufpunkt für alle, die
von einer Krebserkrankung betroffen
sind. Krebskranken Menschen, ihren
Angehörigen, Freunden und Bekannten
und Interessierten vermittelt sie profes-
sionelle Hilfsmöglichkeiten und
Beratungsangebote. Ziel ist eine
Verbesserung der Versorgung und
Information von Betroffenen. Die
Beratung ist kostenfrei und wird aus-
schließlich aus Spenden, Mitglieds-
beiträgen und Zuwendungen finanziert. 

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.krebsgesellschaft-
sachsen-anhalt.de
Kontaktadresse:Sachsen-Anhaltische
Krebsgesellschaft e. V.,
Paracelsusstraße 23, 06114 Halle (Saale)
Tel.: 0345 4788110, Fax: 0345 4788112
E-Mail: redaktion@krebsgesellschaft-
sachsen-anhalt.de

Außenberatungsstelle derSachsen-Anhaltischen
Kr ebsgesellschaft in Bernburg eröffnet

Nichtamtl icher Tei l

3. Kinderstadt
„Bär enhausen“

„Bärenhausen“ befindet sich in der
Stiftung der Evangelischen Jugendhilfe
St. Johannis in Bernburg, Dr.-John-
Rittmeister-Str. 6 und ist vom 1. bis 8.
Juli täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr
geöffnet. Der Unkostenbeitrag beträgt
1,00 EUR pro Kind und Tag.

Öffnungszeiten fürMuseum
und Eulenspiegelturm

Di - So 10:00 - 17:00 Uhr

Die Bernburger
Eulenspiegel-Erlebnis-Tour 2010

Die Bernburger Freizeit GmbH veran-
staltet zum dritten Mal ab den Som-
merferien eine Eulenspiegel-Erlebnis-
Tour.
„Mit Eulenspiegel die schönsten Ecken
in Bernburg erleben und Eulenspiegel-
köpfe sammeln!“
Vom Schlossmuseum mit Eulenspiegel-
turm zur Fähre über die Saale zum
Tiergarten und mit der Parkeisenbahn
zum Märchengarten - mit dieser originel-
len Wegbeschreibung werden Tages-
touristen, vor allem aber Familien mit
Kindern auf eine abenteuerliche Reise
geschickt.
Mit der Verbindung zu Till Eulenspiegel
entsteht ein Erlebnispfad, der zwischen
den touristischen Einrichtungen die ehe-

maligen Spuren von Till Eulenspiegel
aufzeigen soll. Den Besuchern soll so ein
touristischer Weg empfohlen werden,
den einst auch Till Eulenspiegel gegan-
gen sein soll.
Jeder Besuch in einer der aufgeführten
Freizeiteinrichtungen wird mit einem
Eulenspiegelkopf als Stempel belohnt.
Wer insgesamt sechs Eulenspiegelköpfe
gesammelt hat, bekommt einen Eulen-
spiegel-Button und nimmt mit seiner
abgestempelten Postkarte an der großen
Eulenspiegel-Gewinnaktion am 11.
November 2010 im Eulenspiegelturm
teil. Die Postkarten zur Eulenspiegel-
Erlebnis-Tour gibt es ab dem 21. Juni
kostenfrei in allen Einrichtungen der
Bernburger Freizeit GmbH.

Aktionsende ist am 31. Oktober 2010.
Aus den eingereichten Postkarten wer-
den am 11. November im Eulen-
spiegelturm insgesamt zehn Gewinner
ermittelt. Es winken attraktive Preise im
Gesamtwert von 300 EUR, darunter ein
lustiger Eulenspiegel-Kindergeburtstag
im Schloss Bernburg.
Nähere Informationen: Museum Schloss
Bernburg, Ansprechpartner: Torsten
Sielmon, Schlossstr. 24, 06406 Bernburg
(Saale), Tel. 03471 623854;
E-Mail:sielmon@museumschlossbern-
burg.de
Internet: www.eulenspiegelturm.de

Inserate im Amtsblatt
Jacqueline Becksmann

Mobiltelefon: 0170 2828681
Fax: 032222 449269

E-Mail:
jacqueline.becksmann@wittich-

herzberg.de
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Umsetzung des Gesamtprojektes
belaufen sich auf rund 2,5 Mio
EUR, davon beträgt der Eigen-
anteil der Stadt 785.000 EUR.
Derzeit werden an der Bernburger
Musikschule rund 530 Schüler
aller Altersstufen von zehn haupt-
amlich - und 14 ehrenamtlich
beschäftigten Lehrern unterrichtet.

Fortsetzung von Seite 1

Azubi-Projekt Homepage: Teilnehmer
für eine praxisnahe Ausbildung gesucht
Gefragt sind Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Vereine

Der Förderverein für regionale Ent-
wicklung sucht Partner für das laufen-
de und das kommende Ausbildungs-
jahr für Auszubildende und Stu-
denten.Bisher arbeitet der Verein be-
reits mit 250 Partnern zusammen.
Aufgerufen sind zum Beispiel Kom-
munen, Schulen, Kindereinrichtungen,
Museen, Unternehmen und Vereine, die
eine eigene Webseite erstellen oder bear-
beiten lassen wollen. Anschließend wird
eine weitere Betreuung bis 2017 garan-
tiert. Für die Partner der Initiative, die
eine praxisnahe Ausbildung ermöglichen
soll, sollen keine Kosten oder Folge-

kosten für Programmierung und Admi-
nistration anfallen. Voraussetzungen sind
lediglich eine vorhandene Domain-
adresse und entsprechend bereitzustel-
lender Speicherplatz.
Wer sich näher über das Projekt infor-
mieren möchte, findet bereits realisierte
Beispiele unter 
www.sachsen-anhalt.azubi-projekte.de
Weitere Informationen:
Fördervereinf. regionale Entwicklunge. V.
Am Bürohochhaus 2 - 4, 14478 Potsdam
Tel.0331 55047443, Fax:0331 55047401,
E-Mail: info@azubi-projekte.de
Web: www.azubi-projekte.de

Jedes 3. Kind in Sachsen-Anhalt lebt in
Armut - in der Stadt Bernburg sind es
derzeit über 700 Kinder, die antragsbe-
rechtigt sind, das Angebot der
Bernburger Tafel in Anspruch zu neh-
men - Tendenz steigend.
Um die Arbeit der Tafel zu unterstützen,
iniziierte der Förderverein „Wir für die
Jugend“ unterstützt von der Volksbank

Die Schwächeren im Blick:
Förderverein und KiTa spenden fürBernburger Tafel

200 EUR sammelte die Kita „Löwenzahn“ für die Bernburger
Tafel.

Den Scheck der Benefizveranstaltung im Kurhaus übergab
Michael Krause (rechts im Bild). Fotos: Jeske

Börde Anfang Juni ein Benefizkonzert
im Kurhaus. Zusammen kamen dabei
1000 EUR. Ebenfalls beim Konzert
dabei waren neben weiteren Einrich-
tungen auch 40 Kinder der Tagesstätte
„Löwenzahn“. Gemeinsam mit Eltern
und Erzieherinnen hatten sie bei ihrem
vorangegangenen Löwenzahnblütenfest

200 EUR gesammelt. Den symbolischen
Scheck dafür konnten sie stolz während
der Benefizveranstaltung überreichen.
Die Spenden sollen für die Einrichtung
der neuen Unterkunft verwendet werden,
die im kommenden Jahr anstelle des
Wolfgangstiftes an der Auguststraße
bezogen werden soll.

Das Sozialamt informiert:

16. Tag mit 
behinderten Menschen
In diesem Jahr wurde zum 16. Mal der
„Tag mit behinderten Menschen“
gefeiert. Der Arbeitskreis „Behinderte
Menschen“ und das Sozialamt der
Bernburger Stadtverwaltung organisier-
ten diese Veranstaltung, die unter dem
Motto: Lebensfreude durch Musik und
Tanz, stand.
Am 9. Juni eröffnete der Stellvertreter
des Oberbürgermeisters, Paul Koller, im
Saal der Kanzler von Pfau`schen
Stiftung   die Veranstaltung.
Für etwa 150 Betroffene sangen zuerst

weiter auf Seite 11
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Sprechstunden jeden Donnerstag von
17:45 bis 18:45 Uhr.
Während der Sprechstunden kann im
Büro unter Tel. 03471 366007 angerufen
werden.
Die Mitglieder des Ortschaftsrates sind
ständig erreichbar:
Karin Brandt , Tel. 0177 2108551,
E-Mail: Karin-Brand@gmx.de
Mike Franzelius, Tel. 0171 3421001,
E-Mail: m.franzelius@t-online.de
Christin Duft , Tel. 0177 2349255, 
E-Mail: christin.duft@freenet.de
Dirk Gr oße,Tel. 0172 2588645, 
E-Mail: TierarztGrosse@aol.com

Veränderte Öffnungszeiten der
Bibliothek: dienstags von 17:00 
bis 18:00 Uhr.

Achtung: Jugendclub von 15:00 bis
20:00 Uhr geöffnet!

Aderstedt

Biendorf

Wohlsdorf

Gröna

Sprechstunden derOrtsbürgermeister/Termine

Sommerferien
bis 4. August

Sprechzeit: einmal donnerstags im
Monat von 16:30 bis 18:30 Uhr im
Gemeindehaus, Bahnhofstraße 30.

100 Jahre BSC Biendorf
2. bis 4. Juli, Festprogramm auf dem
Sportplatz. Am 3. Juli, 14:00 Uhr,
Anpfif f des Spiels geg. Ajax Amsterdam.

Sprechzeit: donnerstags von 17:00 bis
18:00 Uhr, Gemeindeverwaltung,
Schulstraße 11.

Peißen

Sprechzeit: dienstags von 17:00 bis
18:00 Uhr, Gemeindebüro, Hallesche
Str. 23.

Poley

Sprechzeit: nach tel. Vereinbarung, don-
nerstags von 18:00 bis 19:00 Uhr.

Preußlitz

Sprechzeit: jeden 1. u. 3. Montag im
Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr.

Sprechzeit: jeden 1. Montag im Monat,
in der Zeit von 16:30 bis 18:00 Uhr, im
„Bürgertreff“ Wohlsdorf/Crüchern
(ehem. Sportlerheim).

Friedhofsverwaltung
Die zentrale Friedhofsverwaltung der
Stadt Bernburg (Saale) befindet sich auf
Friedhof II an der Parkstraße 18, Tel.
03471 333466. Von dort aus werden die
Friedhöfe der Stadt an der Parkstraße, an
der Ilberstedter Straße und die der
Ortsteile Aderstedt, Baalberge, Biendorf,
Crüchern, Leau, Peißen, Plömnitz,
Poley, Preußlitz und Wohlsdorf verwal-
tet.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 06:30 - 15:00 Uhr

(v. April bis Oktober zusätzlich 
Di bis 17:00 Uhr).

Ausschreibungsanzeiger
Sachsen-Anhalt:
Tel. 0345 6932554

E-Mail: verlag@dvz-halle.de
Internet: dvz-verlag.de

Gemeinsames Familienfest
Das erste gemeinsame Familienfest der
Ortsteile Aderstedt und Gröna findet am
Samstag, 4. September, auf dem Sport-
platz in Aderstedt statt.

Sportwoche des 
TSV Preußlitz
Montag, 26.07., 17:45 Uhr, Nordic
Walking, Treffpunkt Sportplatz;
Mittwoch, 28.07., 18:00 Uhr,
Tischtennis fürFrauen im Vereinshaus
(ehem. Schule);
Freitag, 30.07., 18:00 Uhr,
Frauenfußballturnier (Auslosung d.
Mannschaften vor Ort, auch einzelne
Interessentinnen möglich);
Samstag, 31.07., 10:00 Uhr, 
Männerfußballturnier um den Pokal
des Ortsteilbürgermeisters, 
15:00 Uhr, Frauenfußball: SG Rot-
Schwarz Edlau - SG Baalberge/Trinum;
Programm für Groß und Klein.
Sonntag, 01.08., 10:00 Uhr,
Frühschoppen.

Die Stadt im Internet:

www.bernburg.de

Vorschau auf 
das 35. Zwiebelfest
Freitag, 03.09.:19:00 Uhr,
Fackelumzug;
21:00 Uhr, Discomit DJ Thomas.
Samstag, 04.09.:15:00 Uhr, Eröf fnung
durch den Zwiebelbaron, 15:30 Uhr,
Mär chenaufführung, 20:00 Uhr, Party-
Band „Ton-Topp“.
Sonntag, 05.09.:10:30 Uhr, „Duo
Zeitlos“ , 14:30 Uhr, Kinder-
Musikprogramm,
15:30 Uhr, „Ein Kessel Buntes“ (u. a.
Dorit Gäbler, Ronny Weiland, Kathrin &
Peter).

Narr en suchen Nachwuchs
Der Karnevalsverein Poley 85 e. V. ist
auf der Suche nach jungem, munteren
Nachwuchs. Kinder zwischen sechs und
neun Jahre, die Spaß am Fasching haben,
sind angesprochen. Wer interessiert ist
und mehr erfahren möchte, kann unter
Tel. 0173 4601866 Kontakt aufnehmen.

Poley

Rathaus - Sprechzeiten
Montag 09:00 - 12:00 Uhr
(außer Standesamt)
Dienstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)
Donnerstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)
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Ian RankinEin reines Gewissen
Ein Fall für Malcolm Fox
Die Beamten der „Abteilung für interne

Ermittlungen“ haben
keinen leichten Stand,
schließlich nehmen sie
ihre eigenen Kollegen
ins Visier. Ein Polizist
steht unter Verdacht,
Kinderpornografie zu
verbreiten, und Fox wird
auf ihn angesetzt. Doch
je näher er dem Verdäch-
tigen kommt, desto mehr
ist Fox von dessen
Unschuld überzeugt.

Bestseller aus Großbritannien

Andrea Camillieri
Die Farbe derSonne
Als sich Andrea Camillieri die Gele-
genheit bietet, das bisher unveröffent-
lichte Tagebuch des Malers Caravag-
gio einzusehen, kommt er aus dem
Staunen nicht heraus. Die letzten Le-
bensjahre des Künstlers waren span-
nend wie ein Krimi. Caravaggio hatte
im Affekt einen Totschlag begangen

und musste aus Rom fliehen. Auf Malta verfiel er langsam dem
Wahnsinn. Als ihn eine seltene Augenkrankheit befiel, stellte
er eine neue Theorie über die Farbe der Sonne auf.

Georg Klein
Roman unserer Kindheit
Georg Klein versetzt uns zurück
in seine Kindheit, in die frühen
sechziger Jahre, an den Rand
einer süddeutschen Stadt. Ein
scheinbar ewiger Sommer
umfängt die Neubaublöcke, ame-
rikanischen Kasernen, eine
Laubenkolonie, ein verlassenes
Wirtshaus unter alten Kastanien.
Doch dann kommen die Boten
des Bösen. Der Autor erzählt
vom Kindsein, von den großen Abenteuern, Aufregungen
und Gefahren. „Roman unserer Kindheit“ ist zugleich ein
autobiografisch und dämonisch-phantastisches Buch. Der
Roman erhielt den Preis der Leipziger Buchmesse 2010.

Neu in der Stadtbibliothek

Für Liegestuhl
und Strandkorb

Siegfried LenzLandesbühne
Rätselhafte Dinge passieren im Landes-
gefängnis Isenbüttel. Während einer Theater-
aufführung der Landesbühne verlassen Häft-
linge ungehindert das Gelände. Und kurz dar-
auf feiert ein idyllisches Städtchen talentierte
Schauspieler - die gar keine sind. Mit dem
Hereinbrechen der Kunst entdeckt ein ganzes
Gemeinwesen seine Möglichkeiten zu
Größerem. Turbulent geht es zu, auf der
Bühne des Lebens. Lenz nimmt die Leser mit in eine Welt voller Ideen
und voller Phantasie. Ein besonderes Lesevergnügen!

die kleinsten Künstler der Integrativen
Kindertagesstätte „Regenbogen“ und
eroberten die Herzen der Zuschauer. So
auch die Schüler der Sonderschule
„Lebensweg“ mit ihrem Theaterstück
„Der Regenbogenfisch“ und die Chor-
kinder der Otto-Dorn-Schule. Ebenso
begeisterten die Schüler der Berufs-
bildenden Schule mit einem selbst
geschriebenen Theaterstück zurm Thema
Integrationsproblematik. 
Nachdem man sich gestärkt hatte, folg-
ten eine Stuhlgymnastik und ein Auftritt
des Chores der Lebenshilfe Bernburg.
Vor dem abschließenden Kaffee führte
Jürgen Weigelt mit seinen Fotos durch
das Bernburg von gestern und heute.
Während der Veranstaltung konnte sich
jeder Interessierte über eine Vielzahl von

Fortsetzung von Seite 9
Hilfsmitteln im Alltag informieren, die
die Regionalgruppe des Blinden- und
Sehbehindertenverbandes an einem
Stand präsentierte.
„Auf diesem Wege möchten wir uns bei
allen Akteuren und den „fleißigen
Bienen“ der Kanzler von Pfau`schen
Stiftung recht herzliche bedanken.“
Der Arbeitskreis „Behinderte
Menschen“ der Stadt Bernburg (Saale)

Die Stadt Bernburg (Saale) und die
Mitglieder des Stadtseniorenrates orga-
nisierten in diesem Jahr den 12. „Tag mit
Senioren“. Am 17. Juni wurde er vom
Stellvertreter des Oberbürgermeisters,
Paul Koller und vom Vorsitzenden des
Stadtseniorenrates, Dr. Hans-Joachim

12. Tag mit Senioren

Hornickel, eröffnet.  Für 100 Seniorin-
nen und Senioren war dieser Tag wieder
eine Möglichkeit, dem Alltag und der
Einsamkeit zu entrinnen, bekannte
Menschen wieder zu treffen oder neue
Menschen kennen zu lernen. 
Zum abwechslungsreichen Programm
mit Gesang von Kindern gehörten auch
informative Vorträge zur „Sicherheit im
Alter“ und zum DRK-Hausnotrufsystem.
Ein Mittagessen, gemeinsames Singen
und eine abschließende Kaffeetafel run-
deten den Tag ab.
Wegen der laufenden Bauarbeiten am
Rathaus I fanden Mittag und Kaffetafel
auf dem Hof von Rathaus II statt. Auf
diese Weise machten die Senioren
nebenbei einen Spaziergang - ganz nach
dem Motto „Bernburg bewegt“.



Augenärzte:

bis 04.07., Frau Gärtner, Staßfur t,
Humboldtstr. 1A, Tel. 03925 381692.
05. bis 11.07., Herr Hey, Bernburg,

Steinstr. 4 d, Tel. 03471 625497.
12. bis 18.07., Dr. Hosang, Aschersleben,

Askanierstr. 55, Tel. 03473 3900.
19. bis 25.07., HerrMeißner, Bernburg,

Friedensallee 31, Tel. 03471 625004.
26.07. bis 01.08., Frau Meißner, Bernburg,

Friedensallee 31, Tel. 03471 625004.
02. bis 08.08., Dr. Ulbricht, Staßfur t,

Blumenstr. 8, Tel. 03925 813461.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochenenddienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet mon-
tags 08:00 Uhr.

Zahnärzte:

02. bis 04.07., HerrGodau, Bernburg,
Breite Str. 1, Tel. 03471 352162.

09. bis 11.07., Dr. Mayer, Könnern,
Bahnhofstr. 7, Tel. 034691 20349.

16. bis 18.07., Dr. Wagner, Bernburg,
Gröbziger Str. 26, Tel. 03471 319841.
23. bis 25.07., Frau Rabe, Könnern,
Bahnhofstr. 17, Tel. 034691 20310.

30.07. bis 01.08., Frau Hubatsch, Bernburg,
Markt 28, Tel. 03471 353892.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst für Großtiere
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 04.07.,Herr Tischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
05. bis 11.07., Herr Große, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.
12. bis 18.07., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
19. bis 25.07.,Herr Tischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
26.07. bis 01.08., HerrGroße, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.
02. bis 08.08., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.

Falls der jew. amtstierärztl. Dienst nicht erreichbar ist, bitte
die Einsatzleitstelle anrufen, Tel. 03925 299040.

Tierärztlicher Notdienst für
Kleintier e

(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 04.07., HerrGroße, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.
05. bis 11.07., Herr Große, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.
12. bis 18.07., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
19. bis 25.07.,Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
26.07. bis 01.08., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.
02. bis 08.08., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.

Apotheken:

02. bis 08.07., Apotheke am Kauflandcenter.
09. bis 15.07., Bär-Apotheke u. Nienburg.

16. bis 22.07., Till-Eulenspiegel-Apotheke u. Nienburg.
23. bis 29.07., Blaue Apotheke u. Alsleben.

30.07. bis 05.08., Paracelsus-Apotheke.

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzleitstelle: 03925 299040

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung 375721
Störungen d. Vers. m. Gas, Str om, Fernwärme 321616
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Das nächste
Amtsblatt 

erscheint am 
5. August

Redaktionsschluss 
ist am 21. Juli
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Spiel, Spaß und Aufklärung
Viele Aktionen zum Bernburger Drogenpräventionstag

amt. Kurz vor Beginn der
Fußballweltmeisterschaft
fand am 09. Juni 2010 der
Bernburger Drogenpräventi-
onstag auf dem Gelände der
Sekundarschule Süd-Ost
statt. Unterstützt von ver-
schiedenen Einrichtungen
und freien Trägern der Ju-
gendarbeit wurden zahlreiche
themenbezogene Workshops
angeboten, die das Ziel ver-
folgten, Sinne zu schärfen
und seine eigenen körperli-
chen Grenzen auszutesten.
Neben der alkoholfreien Saft-
bar, dem Sinnesparcours, dem
heißen Draht, der Spiegel-
wand und dem Rauschbrillen-
aktionsstand, gab es viele
weitere kreative und sportli-
che Workshops, die zum
Mitmachen einluden.
Natürlich durfte neben dem
Volleyballspiel auch das Fuß-
ballspiel nicht fehlen. Über

100 Freizeitkicker nahmen
am Turnier in zwei Alters-
gruppen teil. So wurde bis in
die frühen Abendstunden um
den Sieg gekämpft. An Span-
nung fehlte es wahrlich nicht.
Zahlreiche Zuschauer waren
erschienen, um ihr Lieblings-
team moralisch zu unter-
stützen und die Angebote der
Workshops zu nutzen.
Der Veranstalter, das Amt für
Kinder- und Jugendförderung
der Stadt Bernburg (Saale),
war sichtlich zufrieden über
die große Resonanz und die
aktive Teilnahme aller kleine-
ren und größeren Besucher.
Ein herzliches Dankeschön
an dieser Stelle für die koope-
rative Unterstützung der
Träger der Jugendhilfe und
aller anderen fleißigen Helfer,
die zum guten Gelingen die-
ses Projekttages aktiv beige-
tragen haben.



amt. Am 06.08.2010 findet
das 3. Bernburger Berg-Rad-
Zeit-Fahren in der Wilhelm-
straße statt. Auch in diesem
Jahr können wieder alle
Fahrradfahrer/innen zwischen
8 und 88 Jahren in verschiede-
nen Altersgruppen zeigen, wie
schnell sie die steile Wilhelm-
straße hinaufradeln können.
Neben zahlreichen Aktionen
rund um das Rad wird auch
erstmalig ein Fahrradteile-
markt organisiert, bei dem
einzelne gebrauchte Fahrrad-
teile verkauft bzw. getauscht
werden können. Egal, ob
Sattel, Ersatzrad, Tacho,
Klingel oder das alte Rad aus
dem Keller, hier besteht die
Möglichkeit, einen neuen
Besitzer zu finden. Interes-
senten können einen kleinen
Stand am Saalplatz im Bern-
burger Rathaus I, Schloss-
gartenstraße 16, Zimmer 303
oder unter Tel. 03471 659202
anmelden.

Fahrradteilemarkt beim 
Berg-Rad-Zeit-Fahren
Wer radelt am schnellsten?


